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Gemeinde Eitorf 
DER BÜRGERMEISTER zu TO.-Pkt.  

  

Eitorf, den 13.05.2019 
interne Nummer XIV/1154/V 

 
  
Amt 32 - Amt für Bürgerdienste und Stadtmarketing 

Sachbearbeiter/-in: Benjamin Maleike  

 
 
 
 
  i.V. 

Bürgermeister  Erster Beigeordneter 
 

VORLAGE 
- öffentlich - 

 

Beratungsfolge 

 
Ausschuss für Bauen und Verkehr 11.06.2019 

 
 

Tagesordnungspunkt: 

 
Einziehung der Wegeparzelle Gemarkung Halft, Flur 25, Flurstück 29 
 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der ABV beschließt, für das Grundstück Gemarkung Halft, Flur 25, Flurstück 29, das Wegeeinzie- 
hungsverfahren einzuleiten. Die Absicht der Einziehung ist gemäß § 7 Abs. 4 StrWG NRW öffentlich  
bekanntzumachen. 
 
 

Begründung: 

 
Die Wegeparzelle Gemarkung Halft, Flur 25, Flurstück 29 (Auszug siehe Anlage 1), soll verkauft wer- 
den. Die Parzelle ist zwischen Eitorf-Nannenhohn im Norden und Eitorf-Hatzfeld im Süden gelegen.   
 
Das Grundstück hat keine Verkehrsbedeutung. Die Voraussetzungen des § 7 Abs. 2 StrWG NRW für 
eine Einziehung liegen daher vor. Es wird vorgeschlagen, das Wegeeinziehungsverfahren einzuleiten. 
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